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Ausgangslage / Vorgehen

Planungsprozess

Durch die Gesamtrevision Nutzungsplanung der Stadt Brugg unterliegen die Par-
zellen nord-westlich der Zurzacherstrasse einer Gestaltungsplanplicht. Im Zusam-
menhang mit der zukünftig zu erwartenden Entwicklung des Gesamtgebietes 
Zurzacherstrasse ist eine Bebauungsstruktur und Nutzung sinnvoll, welche eine 
Zentrumsfunktion übernehmen kann und so zur Identität des Ortes einen wichti-
gen Beitrag leistet. Die vorliegende Studie soll der Untersuchung eines zukunfts-
fähigen und resilienten Städtebaus wie auch dessen Funktionsweise und Nutzung 
dienen.

Die Erarbeitung der vorliegenden Studie fand in einem interdisziplinären Verfahren 
in Form von zwei Workshops unter der Teilnahme der Grundeigentümer, Fachpla-
ner und der Stadt Brugg statt. Die Interessen dieser Parteien wurden abgeholt und 
sind in die Studie miteingeflossen.

Zielsetzung

Die Machbarkeitsstudie verfolgt folgende Ziele:
-  Untersuchung eines verträglichen Städtebaus im Bezug auf Dichte und   
 Körnung

-  Chancen und Möglichkeiten zur Schaffung eines Zentrums für das Quartier

-  Andenken eines sinnvollen Nutzungskonzept

-  Untersuchen der lärmexponierten Lage und damit verbundene Lösungsansätze

- Festlegen von Parameter zur Bearbeitung des anschliessenden Studienauftrags  
 im Bezug auf Verkehr, Geschossigkeit, Ausnützung und Nutzung

Um dem nachgelagerten Studienauftrag möglichst grossen gestalterischen Spiel-
raum zu geben wurden gewisse Themenbereiche bewusst unscharf belassen oder 
teils noch nicht bearbeitet. Es sind dies:

- Bevorzugter Wohnungsmix der Grundeigentümer

- Detailgestaltung

- Mehrwertabgaben

- Energie und Nachhaltigkeit

-  Parzellierung

Szenarien

Untersucht werden drei Szenarien mit jeweils unterschiedlichen Bebauungsvarian-
ten:

- Erhalten der bestehenden Parzellenstruktur 

 (alle Grundeigentümer unabhänig) (Szenario 1)

- Neuzuteilung aller Grundstücke (Szenario 2)

- Neuzuteilung der Parzellen Ortsbürger und Wohnbaugenossenschaft, Erhalt   
 der  Parzelle Cerra (Szenario 3)

Es ist zu beachten, dass keine der erarbeiten Ansätze eine in sich geschlossene Lö-
sung ist, sondern dass hybride Ansätze durch das herauskristallisieren von Vor- und 
Nachteilen durchaus wünschenswert und anzustreben sind.

Grundlagen

- Pflichtenheft Machbarkeitsstudie, Zentrumsentwicklung Weiermatt, Stadt   
 Brugg, Stand 23. November 2021

- Zielbild 2040+, Entwicklungsstudie Zurzacherstrasse, Architheke AG, Stand   
 Juni 2016 Perimeter

Der rechtskräftige Bauzonen und Kulturlandplan der Stadt Brugg gibt den Gestal-
tungsplanperimeter vor. Der Betrachtungsperimeter bezieht sich auf die angren-
zende Zone für öffentliche Bauten und Anlagen OeBA.

Grundeigentümerverbindliche Grundlagen

Der Bauzonenplan der Stadt Brugg definiert den Gestaltungsplanperimeter als 
Wohn- und Arbeitszone 5 (WA5). 

Behördenverbindliche Grundlagen

Das RELB sieht im zu bearbeitenden Perimeter ein Wohn- und Mischgebiet vor. 
Zusätzlich soll im Zusammenhang mit der Zurzacherstrasse der Strassenraum auf-
gewertet werden. Des Weiteren ist das Gebiet als Quartierzentrum auszugestalten.
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Workshop 1

Inhalt

Im Workshop 1 werden erste Analysen, Überlegungen und Erkenntnisse präsentiert 
und diskutiert. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der verkehrstechnischen Erschlies-
sung, wie auch auf den Setzungsvarianten in den drei verschiedenen Szenarien. 
Das Aufzeigen und Gegenüberstellen einer unterschiedlichen Dichte respektive 
Ausnützung und deren Verträglichkeit zum Quartier wie auch das Untersuchen der 
parzelleninternen Organisation sind zentral.

Zielsetzung

- Abholen der Interessen der verschiedenen Akteure

-  Definieren einer verträglichen Dichte respektive Geschossigkeit

-  Erste Inputs zum Parkierungskonzept im Bezug auf zukünftige Bewohner,   
 Besucher und Kunden

-  Grobe Definition von möglichen Nutzungen und deren Funktionsweise

-  Ausschlussverfahren: 1 Variante je Szenario weiterverfolgen
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RELB



Machbarkeitsstudie Zentrum Weiermatt
Stadt Brugg
2022

8 | 64

Bauzonen und Kulturlandplan
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Luftbild 2021

Legende:
Orthofotos 2021 farbig

Red:   Band_1
Green: Band_2
Blue:  Band_3

Die gedruckten Daten haben nur informativen Charakter. Es können keine rechtlichen Ansprüche irgendwelcher Art geltend gemacht werden.
Bitte beachten Sie auch die Ausführungen zum Kartendienst 'base_ortho2021' unter https://www.ag.ch/geoportal/api/v1/mapservices/916/documentation.
Quelle: Daten des Kantons Aargau, Bundesamt für Landestopografie 1: 1'000 erstellt: 20.02.2022
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Studie Zurzacherstrasse 2040+
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Leitgedanken

- Bildung eines Zentrums zur Stärkung der zukünftigen Quartierentwicklung

- Aufwertung und Neuinterpretation der Verkehrslage

- Im Quartier ansässiges Gewerbe zentrieren

- Aufenthaltsqualitäten schaffen
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Werkleitungen Kanalisation
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Weiermattring

Heute verlaufen diverse Leitungen verschiedenster Gewerke durch den Perimeter. 
Insbesondere der Strassenabschnitt Weiermattring weist eine hohe Werkleitungs-
dichte mit teilweise Ver- und Entsorgungsfunktion für das ganze Quartier auf. Es 
gilt zu überlegen inwiefern ein Umlegen der Leitungen im Weiermattring bau- und 
kostentechnisch Sinn ergibt. Eine bauliche Massnahme mit einem grösseren Ein-
griff in die Kantonsstrasse ist zu vermeiden. Die Mischabwasserleitung auf der Par-
zelle 1921 ist bei einer Neubebauung mit grosser Wahrscheinlichkeit umzulegen.
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Verkehrsanalyse
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Haupterschliessung

Die Erschliessung des Projektperimeters hat rückwärtig über die bestehenden Er-
schliessungsstrassen zu erfolgen. Eine direkte Erschliessung über die Kantonsstras-
se ist von Seiten Kanton nicht bewilligungsfähig. Die Zufahrt über den Weiermatt-
weg wird als positiver Lösungsansatz erachtet, da dort bereits publikumsintensive 
Nutzungen vorhanden sind.

Einbahnverkehr

Ein Unterbinden des Durchgangsverkehrs auf dem Weiermattring für nicht im Ge-
staltungsplangebiet wohnhafte respektive gewerbetreibende Personen wird aus 
verkehrsplanerischer Sicht als sinnvoll erachtet. Um die Zufahrt der Anwohner zu 
gewährleisten, wäre ein Aufheben des Einbahnregimes auf dem nord-westlichen 
Abschnitt des Weiermattrings erforderlich. Das Abschaffen des Einbahnverkehrs 
sollte auf das Verkehrsaufkommen im Quartier keine Auswirkungen haben.



Machbarkeitsstudie Zentrum Weiermatt
Stadt Brugg
2022

16 | 64

Bestand
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* Parzelle 201 ist als Teilparzelle mit einer Grösse von 3‘050 m2 Teil des Gestaltungsplanperimeters
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Modell Bestand
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Szenario 1
Vision 1.1
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Parzelle 1920

Durch die Setzung eines maximalgeschossigen Monolithen, zur Strasse hin ver-
schoben, wird architektonisch eine Signalwirkung erzeugt, die den Ort als Zentrum 
lesbar macht. Durch die unmittelbare Anbindung an die Zurzacherstrasse, die Fuss-
gängerunterführung und das Trottoir befindet sich die Adressierung des Gebietes 
bereits heute auf der Kopfparzelle 1920. Durch die einleitende Bebauungsstruktur 
wird diese verdeutlicht.

Im Erdgeschoss, sehr exponiert gegenüber der Öffentlichkeit, stehen Gewerbeflä-
chen zur Verfügung, die helfen sollen den Ort zu stärken. Die Parzelle 1920 bietet 
das Potential und die Aufenthaltsqualität zur Schaffung eines Quartierplatzes, der 
auch im Zusammenspiel mit den Gewerbefläche bewirtschaftet werden kann.

Parzelle 1929/1921

Sich an die Regeln des Setzungsprinzips 2040+ haltend, begleitet und fasst die 
Bebauungsstruktur die Zurzacherstrasse. Durch die Setzung reiht sich die Fassa-
denflucht in bestehende Strukturen ein und schützt den ganzen Perimeter vor den 
Lärmemissionen des Verkehrs.

Zwischen der Zurzacherstrasse und der Bebauung werden Vorzonen für die Gewer-
beflächen im Erdgeschoss geschaffen, sie verhelfen dem Körper zu einer gewissen 
Resilienz im Bezug auf eine mögliche zukünftige Wandlung der Zurzacherstrasse 
und ihrem Verkehrsaufkommen.

Parzelle 201

Eine eher lockere und modernistische Setzung ermöglicht Blickbezüge zum Frei-
raum im Betrachtungsperimeter. Eine Verwebung der Grünräume wird ermöglicht.

Wohnnutzung bis ins Erdgeschoss ist möglich und angedacht.

Parzelle 1919

Der Weiermattring soll der parzelleninternen Erschliessung dienen und die Zufahrt 
zu Tiefgaragen und Gewerbeparkplätzen ermöglichen. Die allgemeine Durchfahrt 
soll jedoch unterbunden werden.
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Szenario 1
Modell 1.1
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Szenario 1
Vision 1.2
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Parzelle 1920

Der Fussabdruck des städtebaulichen Markers wird vergrössert um eine Erhöhung 
der Dichte zu überprüfen.

Parzelle 1929/21

Das Setzungsprinzip des Riegels bleibt analog zur Variante 1.1 gleich, jedoch wird 
durch die Erhöhung der Geschossigkeit um ein Vollgeschoss die Wirkung und Ver-
träglichkeit im Bezug auf den Städtebau untersucht.

Parzelle 201

Auch bei den drei Punktbauten wird über die grössere Dimensionierung der Grund-
fläche eine erhöhte Ausnützung analysiert.
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Szenario 1
Modell 1.2
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Szenario 2
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Szenario 2
Vision  2.1
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Städtebau

Die Parzellenstruktur wird aufgehoben und der Gestaltungsplanperimeter mit einer 
städtebaulich klaren und in sich geschlossenen Form überplant, die Analogien zur 
Blockrandbebauung zulässt. Dies führt zu einer gesamtheitlich betrachtet hohen 
Ausnützung. Durch die Setzung wird die Baulinie der Studie 2040+ respektiert und 
die Zurzacherstrasse begleitend gefasst. Die Durchdringung zum Grünraum wird 
berücksichtigt. Durch die angedeutete Ausformulierung des strassenbegleitenden 
Riegels werden in der Ausarbeitung der inneren Funktion grösserer Freiheiten ge-
währt.

Aussenraum

Im Rücken des Riegels entsteht ein frequentierter und lärmabgewandter Innenhof, 
der in Kombination mit dem exponierten und signalstarken Quartierplatz Aufent-
haltsqualitäten für die Bewohner und Besucher des Quartiers bietet.

Verkehr

Durch das Aufheben des Weiermattringes als Durchgangs- wie auch Zufahrtsstra-
ße für den motorisierten Verkehr findet die Erschliessung über den Weiermattweg 
statt. Die Zufahrt zur unterirdischen Parkierung wird mit zwei Rampen gewährleis-
tet, um einen Konflikt mit den Werkleitungen im Weiermattring zu umgehen. Die 
Durchwegung über den Projektperimeter in nord-südlicher Richtung soll zukünftig 
nach wie vor für den Velo- und Fussverkehr gewährleistet sein.
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Szenario 2
Vision 2.2
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Städtebau

Die Setzung orientiert sich stark an der in der Studie 2040+ grob definierten Idee. 
Zusätzlich wird aus lärmtechnischen Gründen und zum Generieren von geschützten 
Aussenräumen der Strassenraum durch einen Riegelbau gefasst und abgetrennt. 
Zum Freiraum hin wird eine maximale Geschossigkeit mit Wohnutzungen und ge-
genüber der Strasse eine reduzierte Geschossigkeit mit Gewerbe und Dienstleis-
tung untersucht.

Aussenraum

Gemäss der Variante 2.1 ist auch hier ein exponierter Quartierplatz angedacht, der 
eine Signalwirkung zur Zurzacherstrasse hin zu tragen vermag. Im Rücken des Rie-
gels entsteht eine alleeähnliche Durchwegung, die in der Lage ist als geschützter 
Aufenthaltsort zu dienen. 

Verkehr

Die Organisation des MIV funktioniert hier analog zur Variante 2.1.
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Szenario 3
Vision 3.1
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Städtebau

Die Parzellen 1929, 1921 und die Teilparzelle 201 werden zusammengeschlossen, 
während die Parzelle 1920 von Grundeigentümer Antonio Cerra als eigenständig 
betrachtet wird. Der städtebauliche Grundgedanke des Quartiermarkenzeichens in 
Form eines Turmes wird wieder aufgenommen. Ergänzt und vervollständigt wird er 
durch ein Dreiergespann von Riegelbauten die in Längsrichtung der Zurzacherstras-
se zu liegen kommen. Der Raum zwischen Turm und strassenbegleitendem Riegel 
wird grosszügig aufgespannt und schafft so in Kombination mit der Unterführung 
gegenüber den vorhergegangenen Varianten eine neu gedachte Adressierung.

Aussenraum

Durch die Setzung der Volumina entsteht ein länglich hybrid nutzbarer Zwischen-
raum von hoher Qualität, welcher an den Quartierplatz anschliesst. Es entstehen 
fliessende Übergänge zwischen Aufenthalt und Durchwegung wie auch Öffentli-
chem und Privatem. Durch die Lage des Quartierplatzes im Rücken des Turmes ist 
dieser weniger exponiert und bietet lärmgeschützt eine höhere Aufenthaltsquali-
tät.

Verkehr

Auch in dieser Variante wird die Parzelle oberirdisch vom motorisierten Verkehr 
befreit und die Erschliessung der unterirdischen wie auch oberirdischen Parkierung 
an den Rand des Perimeters geschoben. Eine minimierte oberirdische Parkierungs-
möglichkeit unmittelbar vor dem Gewerbe auf der Parzelle 1920 soll eine höhere 
Kundenfrequenz ermöglichen.
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Szenario 3
Vision 3.2
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Städtebau

Die strassenseitige Bebauung bleibt in ihrer Logik gleich der Variante 3.1. Die dem 
Grünraum zugewandten Volumen hingegen sind kleinteiliger ausformuliert und 
suchen die spezifische Ausrichtung. Der turmartige Bau erhält ein Gegenüber. Im 
Bezug auf die Adressierung werden die Zugänge rund um den Turm nicht priori-
siert, sondern umspülen selbigen.

Aussenraum

Durch die spezifische Setzung entstehen präzis gesetzte Räume und Wege. Der 
Quartierplatz spannt sich fast selbstverständlich zwischen den Volumen auf und 
wird gefasst. Die wichtige öffentliche Fuss- und Velodurchwegung wirkt auf den 
Platz wie ein versorgender Zulauf und lässt diesen mit dem Quartier interagieren. 

Verkehr

Die angedachte Organisation des motorisierten Individualverkehrs funktioniert hier 
analog zur Variante 3.1.
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Workshop 2

Ablauf

Weiterverfolgte Varianten:

- Variante 1.1

- Variante 2.1

- Variante 3.2

Im zweiten Workshop werden die Resultate der seit dem Workshop 1 vertieft be-
arbeiteten Varianten, präsentiert, diskutiert und kritisiert. Ein zentrales Thema ist 
die Untersuchung der von der Zurzacherstrasse ausgehenden Lärmschutzthematik.

Zielsetzung

Ziel des Workshop 2 ist es nochmals im interdisziplinären Verfahren die Stärken 
und Schwächen der 3 verbliebenen Setzungsvarianten heraus zu kristallisieren und 
diese auf eine favorisierte Setzung zu reduzieren.

Fazit Workshop 1

Die Variante 1.2, 2.2 und 3.1 sind im ersten Worshop ausgeschieden und werden 
aus folgenden Gründen nicht mehr weiterverfolgt:

Variante 1.2:

Die Erhöhung der Ausnützung mittels Fussabdrucks oder Geschossigkeit lässt kei-
nen klar lesbaren Städtebau mehr zu.

Variante 2.2:

Drei maximalgeschossige Baukörper gegenüber dem Freiraum und der dahinter-
liegenden Siedlung am Bruggerberg wurde von den Ortsbürger Brugg als kritisch 
eingeschätzt.

Variante 3.1:

Die Blickbezüge gegenüber dem Freiraum sind nicht mehr so grosszügig wie in der 
Variante 3.2.
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Szenario 1
Vision 1.1

Schrebergarten / Urbangardening / Grüngutplatz
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1

Quartierparkplatz / Entsorgung

Quartierspielplatz

Quartierpark

Fussballfeld

Besucherparkplätze

Wohnstrasse

Quartierplatz

Unterführung

Wandelbare Vorgartensituation

Grünflächenziffer WA 5: 0.2 ca. 1‘530 m2

Kinderspielfläche: 15% AGF ca. 1‘800 m2 (Quartierspielplatz 500 m2)

Änderungen gegenüber Workshop 1

Der Quartierplatz wird in den Rücken des maximalgeschossigen Baukörpers gesetzt. 
So kann einerseits eine grössere Aufenthaltsqualität und andererseits, ein grösseres 
oberirdisches Parkplatzangebot für die Gewerbefläche geschaffen werden.

Durch die grosszügige Ausgestaltung der Fussgängerunterführung wird eine besse-
re Durchwegung ohne Priorisierung der Laufrichtung generiert.
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WerkleitungstrasseeZufahrt MIV

Erschliessung motorisierter Individualverkehr

Durch den Erhalt des Weiermattrings ist die Erschliessung rückwärtig über zwei 
separate Rampen gewährleistet. Dies hat Vorteile bei einer allfälligen Etappierung 
der Bebauungen. Sollte eine komplett voneinander unabhängige Realisierung er-
wünscht sein, besteht die Möglichkeit von drei separaten Abfahrten.

Untergeschoss

Durch das Erstellen von zwei getrennten Untergeschossen besteht kein Konflikt mit 
den Werkleitungen im Weiermattring. Dadurch geht jedoch Untergeschossfläche 
verloren, was für die Grundeigentümer Antonio Cerra und Ortsbürger Brugg be-
deutet für Technik und Keller alternative Lösungen in Form eines zweiten Unter-
geschosses anzudenken.

Die Leitungen im Parzellenbereich der Wohnbaugenossenschaft müssen in allen 
Varianten umgelegt werden.

Parkplatzbedarf gemäss VSS 640281, BNO maximalfaktor

Cerra 20 Stk.

Wohnbaugenossenschaft 37 Stk.

Ortsbürger 45 Stk. 102 Stk.

Bewohner (1:1 WGH)

Besucher  WHG (10% der Bewohnerparkfelder) 8 Stk.

Personal (1.5 PP pro 100 m2 Verkaufsfläche) 5 Stk.

Kunden (3.5 PP pro 100 m2 Verkaufsfläche) 12 Stk.

25 Stk.

127 Stk.Total

Zone C, Maximalfaktor: Wohnen 100%, Besucher / Kunden 70%, Personal 70%

Parkplatzangebot Variante 3.2

Oberirdisch 19 Stk.

Unterirdisch 115 Stk.

131 Stk.Total

Der Quartierparkplatz ist nicht teil dieser Berechnung
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Quartierparkplatz / Entsorgung

Quartierspielplatz

Quartierpark

Fussballfeld

Besucherparkplätze

Quartierplatz

Unterführung

Grünflächenziffer WA 5: 0.2 ca. 1‘530 m2

Kinderspielfläche: 15% ca. 2‘200 m2 (Quartierspielplatz 500 m2)

Änderungen gegenüber Workshop 1

Der Quartierplatz wird durch ein grösseres oberirdisches Parkplatzangebot ersetzt. 
Die Funktion der Aufenthaltsmöglichkeiten wird durch den Innenhof übernom-
men. Zusätzlich soll das im Erdgeschoss angesiedelte Gewerbe diesen Hof beleben 
und zusammen mit der Durchwegung der Öffentlichkeit zugänglich machen.

Die Tiefgaragenzufahrt erfolgt durch eine doppelspurige Rampe.

Schrebergarten / Urbangardening / Grüngutplatz
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Szenario 2
Untergeschoss 2.1

Parzellengrenze

Setzung Studie

Betrachtungsperimeter

Zufahrt MIV

Gestaltungsplanperimeter

Erschliessung motorisierter Individualverkehr

Die doppelspurige Rampe erfolgt über den Werkleitungen im Weiermattring. Die 
Verzweigung des Fahrwegs ermöglicht auch in dieser Variante eine bedingte Etap-
pierung. 

Untergeschoss

Durch die Gebäudesetzung im Bereich der Ortsbürger entstehen grosse Verschnitte 
in der Untergeschossfläche, was für die Parkierung eine grosse Verkehrsfläche vor-
aussetzt und diese ineffizient werden lässt.

Bei allen Grundeingentümer reicht die verfügbare Fläche im Untergeschoss nicht 
aus um Keller- und Technikräumlichkeiten unterzubringen.

Werkleitungstrassee

Parkplatzbedarf gemäss VSS 640281, BNO maximalfaktor

Cerra / Wohnbaugenossenschaft 60 Stk.

Ortsbürger 50 Stk. 110 Stk.

Bewohner (1:1 WGH)

Besucher  WHG (10% der Bewohnerparkfelder) 11 Stk.

Personal (1.5 PP pro 100 m2 Verkaufsfläche) 13 Stk.

Kunden (3.5 PP pro 100 m2 Verkaufsfläche) 30 Stk.

54 Stk.

164 Stk.Total

Zone C, Maximalfaktor: Wohnen 100%, Besucher / Kunden 70%, Personal 70%

Parkplatzangebot Variante 3.2

Oberirdisch 20 Stk.

Unterirdisch 144 Stk.

164 Stk.Total

Der Quartierparkplatz ist nicht teil dieser Berechnung
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Szenario 2
Modell 2.1
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Szenario 3
Variante 3.2
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* Parzelle 201 ist als Teilparzelle mit einer Grösse von 3‘050 m2 Teil des Gestaltungsplanperimeters

Wohnen
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Szenario 3
Vision 3.2

Grünflächenziffer WA 5: 0.2 ca. 1‘530 m2

Kinderspielfläche: 15% AGF ca. 1‘800 m2 (Quartierspielplatz 500 m2)

Änderungen gegenüber Workshop 1 

Die zwei separaten Ein- und Ausfahrtsrampen werden durch eine doppelspurige er-
setzt. Dies dient der Optimierung der Aufenthaltsqualitäten auf dem Quartierplatz 
und ermöglicht ein oberirdisches Parkplatzangebot unmittelbar vor den Gewerbe-
bereichen.

Schrebergarten / Urbangardening / Grüngutplatz

2
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4
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7
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9

10

1

Quartierparkplatz / Entsorgung

Quartierspielplatz

Quartierpark

Fussballfeld

Besucherparkplätze

Wohnstrasse

Quartierplatz

Unterführung

Wandelbare Vorgartensituation
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Szenario 3
Untergeschoss 3.2
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Erschliessung motorisierter Individualverkehr

Die doppelspurige, in den Baukörper integrierte Einfahrt, verhindert einschneiden-
de und unästhetische Tiefgaragenabfahrten auf dem Perimeter. Eine Etappierung 
ist nur bedingt möglich.

Untergeschoss

Durch das Überplanen des Weiermattringes ist mit Umlegungen von Werkleitun-
gen zu rechnen. Die Vorteile liegen aber in einem effizient nutzbaren Unterge-
schoss, welches genügend Platz für das Anbringen von Parkierung, der Keller- und 
Technikräumlichkeiten aufbringt.

Parzellengrenze

Setzung Studie

Betrachtungsperimeter

Zufahrt MIV

Gestaltungsplanperimeter

Werkleitungstrassee

Parkplatzbedarf gemäss VSS 640281, BNO maximalfaktor

Cerra 20 Stk.

Wohnbaugenossenschaft 39 Stk.

Ortsbürger 40 Stk. 99 Stk.

Bewohner (1:1 WGH)

Besucher  WHG (10% der Bewohnerparkfelder) 7 Stk.

Personal (1.5 PP pro 100 m2 Verkaufsfläche) 8 Stk.

Kunden (3.5 PP pro 100 m2 Verkaufsfläche) 17 Stk.

32 Stk.

131 Stk.Total

Zone C, Maximalfaktor: Wohnen 100%, Besucher / Kunden 70%, Personal 70%

Parkplatzangebot Variante 3.2

Oberirdisch 16 Stk.

Unterirdisch 115 Stk.

131 Stk.Total

Der Quartierparkplatz ist nicht teil dieser Berechnung
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Modell 3.2
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Lärmschutz

Allgemein

Aus der Sicht der Akustik können die Bebauungstypologien der Variante 1.1 und 
der Variante 3.2 gleichwertig behandelt werden.

Als Grundlage der Simulation dienen die Strassenlärmdaten vom 14.03.2022. Die-
se Daten werden 1-2 jährlich aktualisiert. Grundsätzlich wird mit 1.5% Mehrver-
kehr pro Jahr gerechnet. Empfangspunkte, die jetzt genau auf dem Grenzwert 
sind, könnten in Zukunft eine Überschreitung aufweisen.

Grenzwerte

Lüftungsfenster: Nacht 55dB / Tag 65dB

Aussenbereich: Tag 60dB

Jeder Wohnraum muss die Möglichkeit einer natürlichen Belüftung aufweisen, bei 
welcher die Grenzwerte nicht überschritten werden (Zimmer, Wohnen, Essen, Kü-
che falls grösser als 10m2)

Areal 1

Vom Erdgeschoss bis ins 6. Obergeschoss ist seitliches Lüften in Ordnung. Die lärm-
abgewandten Aussenbereiche (Grenzwert Tag 60dB) sollten sich rückwertig orien-
tieren.

Strassenseitiges Lüften ist in den Obergeschossen mit Lärm-Loggias, welche fol-
gende Abmessungen einhalten, möglich:

- Im EG gibt es keine Möglichkeit einer Lärmloggia

- 1. OG: 3.5m breit * 5m tief

- 2. OG: 3m breit * 3m tief

- 3.-6. OG: 3m breit * 2m tief

Areal 2

Vom Erdgeschoss bis ins 4. Obergeschoss ist seitliches Lüften in Ordnung. Die lärm-
abgewandten Aussenbereiche (Grenzwert Tag 60dB) sollten sich rückwertig orien-
tieren.

Strassenseitiges Lüften ist in den Obergeschossen mit Lärm-Loggias, welche fol-
gende Abmessungen einhalten möglich:

- Im Erdgeschoss gibt es keine Möglichkeit einer Lärmloggia

- 1. OG: 3m breit * 4m tief

- 2. OG: 3m breit * 3m tief

- 3.-4. OG: 3m breit * 2m tief

Simulation 1.1 und 3.2
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Lärmschutz

Grenzwerte

Lüftungsfenster: Nacht 55dB / Tag 65dB

Aussenbereich: Tag 60dB

Jeder Wohnraum muss die Möglichkeit einer natürlichen Belüftung aufweisen, bei 
welcher die Grenzwerte nicht überschritten werden (Zimmer, Wohnen, Essen, Kü-
che falls grösser als 10m2)

Areal 1

Vom Erdgeschoss bis ins 6. Obergeschoss ist seitliches Lüften in Ordnung. Die lärm-
abgewandten Aussenbereiche (Grenzwert Tag 60dB) sollten sich rückwertig orien-
tieren.

Strassenseitiges Lüften ist in den Obergeschossen mit Lärm-Loggias, welche fol-
gende Abmessungen einhalten, möglich:

- Im EG gibt es keine Möglichkeit einer Lärmloggia

- 1. OG: 3.5m breit * 5m tief

- 2. OG: 3m breit * 3m tief

- 3.-5. OG: 3m breit * 2m tief

Simulation 2.1
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Lärmschutz
Vergleich

EG     =  66 / 57
1.OG  =  66 / 58
2.OG  =  66 / 58
3.OG  =  66 / 57
4.OG  =  66 / 57
5.OG  =  65 / 56
6.OG  =  65 / 56

EG     =  63 / 54 
1.OG  =  63 / 55 
2.OG  =  63 / 55 
3.OG  =  63 / 55 
4.OG  =  63 / 54 
5.OG  =  63 / 54 
6.OG  =  62 / 54

EG     =  63 / 54 
1.OG  =  63 / 55 
2.OG  =  63 / 55 
3.OG  =  63 / 55 
4.OG  =  63 / 55 
5.OG  =  63 / 54 
6.OG  =  62 / 54

EG     =  61 / 53 
1.OG  =  62 / 53 
2.OG  =  62 / 53 
3.OG  =  62 / 53 
4.OG  =  62 / 53

EG     =  65 / 56
1.OG  =  65 / 56
2.OG  =  65 / 57
3.OG  =  65 / 56
4.OG  =  65 / 56

EG     =  61 / 53 
1.OG  =  62 / 53 
2.OG  =  62 / 53 
3.OG  =  62 / 53 
4.OG  =  61 / 53

Areal 1
Seitlich Lüften ist i.O EG-6.OG, lärmabgewandte Aussenbereiche (Grenzwert Tag 60dB) sollten nach hinten 
sein. 
Strassenseitig Lüften geht mit Lärm-Loggias; 
- Erdgeschoss gibt es keine Möglichkeiten einer Lärmloggia, hier wäre allenfalls eine Lärmwand möglich 
- 1.OG Lärm-Loggia müsste mind. 3.5m breit und 5m tief sein, dass die Grenzwerte eingehalten wären. 
- 2.OG Lärm-Loggia müsste mind. 3m breit und 3m tief sein, dass die Grenzwerte eingehalten wären. 
- 3.-6.OG Lärm-Loggias mind. 3m breit und 2m tief sein, dass die Grenzwerte eingehalten wären. 

Areal 2 
Seitlich Lüften ist i.O EG-6.OG, lärmabgewandte Aussenbereiche (Grenzwert Tag 60dB) sollten nach hinten 
sein. 
Strassenseitig Lüften geht mit Lärm-Loggias; 
- Erdgeschoss gibt es keine Möglichkeiten einer Lärmloggia, hier wäre allenfalls eine Lärmwand möglich 
- 1.OG Lärm-Loggia müsste mind. 3m breit und 4m tief sein, dass die Grenzwerte eingehalten wären. 
- 2.OG Lärm-Loggia müsste mind. 3m breit und 3m tief sein, dass die Grenzwerte eingehalten wären. 
- 3.-4.OG Lärm-Loggias mind. 3m breit und 2m tief sein, dass die Grenzwerte eingehalten wären. 

Basis Strassenlärmdaten vom 14.03.2022 
Diese Daten werden 1-2 Jährlich aktualisiert. Grundsätzlich wird mit 1.5% Mehrverkehr pro Jahr gerechnet.  
Empfangspunkte, die jetzt genau auf dem Grenzwert sind, könnten in Zukunft eine Überschreitung aufweisen!

2te Bautiefe Pegel < 60 / 50 Tag/Nacht EG     =  66 / 57
1.OG  =  66 / 58
2.OG  =  66 / 58
3.OG  =  66 / 57
4.OG  =  66 / 57
5.OG  =  65 / 56
6.OG  =  65 / 56

EG     =  63 / 54 
1.OG  =  63 / 55 
2.OG  =  63 / 55 
3.OG  =  63 / 55 
4.OG  =  63 / 54 
5.OG  =  63 / 54 
6.OG  =  62 / 54

EG     =  63 / 54 
1.OG  =  63 / 55 
2.OG  =  63 / 55 
3.OG  =  63 / 55 
4.OG  =  63 / 55 
5.OG  =  63 / 54 
6.OG  =  62 / 54

EG     =  61 / 53 
1.OG  =  62 / 53 
2.OG  =  62 / 53 
3.OG  =  62 / 53 
4.OG  =  62 / 53

EG     =  65 / 56
1.OG  =  65 / 56
2.OG  =  65 / 57
3.OG  =  65 / 56
4.OG  =  65 / 56

EG     =  61 / 53 
1.OG  =  62 / 53 
2.OG  =  62 / 53 
3.OG  =  62 / 53 
4.OG  =  61 / 53

Areal 1
Seitlich Lüften ist i.O EG-6.OG, lärmabgewandte Aussenbereiche (Grenzwert Tag 60dB) sollten nach hinten 
sein. 
Strassenseitig Lüften geht mit Lärm-Loggias; 
- Erdgeschoss gibt es keine Möglichkeiten einer Lärmloggia, hier wäre allenfalls eine Lärmwand möglich 
- 1.OG Lärm-Loggia müsste mind. 3.5m breit und 5m tief sein, dass die Grenzwerte eingehalten wären. 
- 2.OG Lärm-Loggia müsste mind. 3m breit und 3m tief sein, dass die Grenzwerte eingehalten wären. 
- 3.-6.OG Lärm-Loggias mind. 3m breit und 2m tief sein, dass die Grenzwerte eingehalten wären. 

Areal 2 
Seitlich Lüften ist i.O EG-6.OG, lärmabgewandte Aussenbereiche (Grenzwert Tag 60dB) sollten nach hinten 
sein. 
Strassenseitig Lüften geht mit Lärm-Loggias; 
- Erdgeschoss gibt es keine Möglichkeiten einer Lärmloggia, hier wäre allenfalls eine Lärmwand möglich 
- 1.OG Lärm-Loggia müsste mind. 3m breit und 4m tief sein, dass die Grenzwerte eingehalten wären. 
- 2.OG Lärm-Loggia müsste mind. 3m breit und 3m tief sein, dass die Grenzwerte eingehalten wären. 
- 3.-4.OG Lärm-Loggias mind. 3m breit und 2m tief sein, dass die Grenzwerte eingehalten wären. 

Basis Strassenlärmdaten vom 14.03.2022 
Diese Daten werden 1-2 Jährlich aktualisiert. Grundsätzlich wird mit 1.5% Mehrverkehr pro Jahr gerechnet.  
Empfangspunkte, die jetzt genau auf dem Grenzwert sind, könnten in Zukunft eine Überschreitung aufweisen!

2te Bautiefe Pegel < 60 / 50 Tag/Nacht

Zurzacherstrasse Nacht ohne Gebäude Zurzacherstrasse Tag ohne Gebäude

Zurzacherstrasse Nacht Variante 1.1 / 3.2 Zurzacherstrasse Tag Variante 1.1 / 3.2

Variante 1.1 / 3.2 3D-Simulation Variante 1.1 / 3.2 3D-Simulation

Zurzacherstrasse Nacht ohne Gebäude Zurzacherstrasse Tag ohne Gebäude

Zurzacherstrasse Nacht Variante 2.1 Zurzacherstrasse Tag Variante 2.1

Variante 2.1 3D-Simulation Variante 2.1 3D-Simulation
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Schlusssitzung

Ablauf

Weiterverfolgte Variante:

- Variante 3.2

Vertiefung in Bezug auf:

- Exemplarischer Wohnungsspiegel

- Exemplarische Wohnungsgrundrisse

- Attikageschosse

Durch die Erkenntnisse in Bezug auf die Lärmschutzthematik aus dem Workshop 
2 können mögliche Wohnungstypologien und Wohnungsspiegel exemplarisch auf-
gezeigt werden, um zu untersuchen in welcher Form ein Wohnen an dieser Lage in 
Abhängigkeit der Zurzacherstrasse möglich ist. Weiter wird die Verträglichkeit von 
Attikageschossen überprüft.

Zielsetzung

Die erarbeiteten Erkenntnisse und Lösungsansätze werden in einem Syntheseplan 
festgehalten, der für den nachgelagerten Studienauftrag die Grundlage bildet. Es 
werden bewusst gewisse Unschärfen zugelassen, um den zu bearbeitenden Team 
eine möglichst grosse Freiheit zu lassen, dennoch werden grobe, aber unabding-
bare Parameter definiert und vorgegeben:

- Baufelder

- Abstände

- Ausnützung

- Geschossigkeit

- Erdgeschossnutzung

- Erschliessung MIV

- Gewährleisten der Durchwegung

- Grobe Definition der Aussenräume

Fazit Workshop 2

Variante 1.1

Städtebaulich identifiziert sich die Setzung durch den klein dimensionierten Quar-
tierplatz nicht als Quartierzentrum. Vorteile in Bezug auf eine mögliche Etap-
pierung liegen in den separaten rückwärtig über den Weiermattring erschlossenen 
Tiefgarageneinfahrten. Die Werkleitungen können zu Lasten eines zweiten Unter-
geschosses für die Technik- und Kellerräumlichkeiten belassen werden.

Variante 2.1

Der von der Bebauungsstruktur umgebene Freiraum kann nur wenig auf die Öf-
fentlichkeit wirken und dient daher wenig dem Quartier. Die unterirdische Par-
kierung über eine doppelspurige Tiefgarageneinfahrt ermöglicht eine bedingte 
Etappierung wird aber durch die Gebäudesetzung auf der Teilparzelle 201 in Bezug 
auf die Fahrwege ineffizient. Technik- und Kellerräume finden keinen Platz im glei-
chen Untergeschoss wie die Parkierung.

Variante 3.2 

Durch die Gebäudesetzung kann ein öffentlich wirksamer und von der Zurzacher-
strasse abgewandter Quartierplatz entstehen. Durch die in den Baukörper integ-
rierte Ein- und Ausfahrt entstehen keine unästhetischen und einschneidende Tief-
garageneinfahrten auf dem Perimeter. Das Untergeschoss steht im Konflikt mit 
dem bestehenden Werkleitungstrassee, ermöglicht jedoch genügend Fläche um 
die Technik- und Kellerräume im gleichen Untergeschoss wie die Parkierung anzu-
bringen.

Lärmschutz

Die Setzung in der Variante 1.1 und 3.2 können im Bezug auf die Lärmsimulation 
gleichbehandelt werden. Die Setzung in der Variante 2.1 wird separat simuliert. 
Die Simulation zeigt auf, dass aus lärmschutztechnischen Gründen eine Fassung 
der Zurzacherstrasse durch einen Baukörper über die ganze Länge des Planungs-
perimeters nicht unabdinglich ist. Kleine Durchwegungen sind zulässig und wirken 
sich nicht massgebend negativ auf die Lärmschutzthematik der Fassaden und Frei-
räume aus.
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Szenario 3
Vision 3.2

Grünflächenziffer WA 5: 0.2 ca. 1‘530 m2

Kinderspielfläche: 15% AGF ca. 1‘800 m2 (Quartierspielplatz 500 m2)

Schrebergarten / Urbangardening / Grüngutplatz

2
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6

7
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1

Quartierparkplatz / Entsorgung

Quartierspielplatz

Quartierpark

Fussballfeld

Besucherparkplätze

Wohnstrasse

Quartierplatz

Unterführung

Wandelbare Vorgartensituation
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Szenario 3
Untergeschoss 3.2
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Parkplatzbedarf gemäss VSS 640281, BNO maximalfaktor

Cerra 21 Stk.

Wohnbaugenossenschaft 39 Stk.

Ortsbürger 40 Stk. 100 Stk.

Bewohner (1:1 WGH)

Besucher  WHG (10% der Bewohnerparkfelder) 7 Stk.

Personal (1.5 PP pro 100 m2 Verkaufsfläche) 8 Stk.

Kunden (3.5 PP pro 100 m2 Verkaufsfläche) 17 Stk.

32 Stk.

132 Stk.Total

Zone C, Maximalfaktor: Wohnen 100%, Besucher / Kunden 70%, Personal 70%

Parzellengrenze

Setzung Studie

Betrachtungsperimeter

Zufahrt MIV

Gestaltungsplanperimeter

Werkleitungstrassee

Parkplatzangebot Variante 3.2

Oberirdisch 16 Stk.

Unterirdisch 116 Stk.

132 Stk.Total

Der Quartierparkplatz ist nicht teil dieser Berechnung
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Wohnungsspiegel
Variante 3.2

Gewerbe / Gemeinschaft

4.5 - ZWHG

3.5 - ZWHG

2.5 - ZWHG

Cerra

Ortsbürger

Wohnbaug.

270 m2

180 m2

240 m2

6 Stk.

17 Stk.

15 Stk.

12 Stk.

10 Stk.

17 Stk.

0 Stk.

10 Stk.

12 Stk.

19 Stk.

Total WHG

37 Stk.

44 Stk.

100 Stk.22 Stk.39 Stk.38 Stk.690 m2

Regelgeschoss 1. - 5. / 7. OG

Wohnungsspiegel

Der Wohnungsspiegel basiert auf Annahmen für einen gut durchmischten Woh-
nungsmix. Die Wohnungstypologien und deren Grössen sind mit den Grundeigen-
tümern nicht abgesprochen respektive definiert worden. Dies ist Teil des Studien-
auftrags.

Grundrisse

Die exemplarischen Grundrisse zeigen auf, inwiefern gerade in den strassenseiti-
gen und lärmbelasteten Parzellen ein Wohnen und Arbeiten möglich ist. Die Woh-
nungsgrössen und Grundrisstypologien sind mit den Grundeigentümern nicht ab-
gesprochen.

Erdgeschoss

Attikageschoss

5.5 - ZWHG

1 Stk.

0 Stk.

0 Stk.

1 Stk.
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Grundriss exemplarisch
Variante 3.2 Erdgeschoss

Gewerbe
230 m2

4.5 - ZWHG
115 m2

4.5 - ZWHG
115 m2

3.5 - ZWHG
90 m2

2.5 - ZWHG
65 m2

3.5 - ZWHG
90 m2

Gewerbe / Atelier
65 m2

Gewerbe / Atelier
50 m2

Gewerbe / Atelier
65 m2

3.5 - ZWHG
85 m2

2.5 - ZWHG
60 m2

3.5 - ZWHG
85 m2

3.5 - ZWHG
85 m2

2.5 - ZWHG
60 m2

3.5 - ZWHG
85 m2

0 10 20 50

Gewerbe / Gemeinschaft
240 m2

Tiefgarageneinfahrt

Gewerbe / Gemeinschaft 4.5 - ZWHG

3.5 - ZWHG

2.5 - ZWHG 5.5 - ZWHG
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Grundriss exemplarisch
Variante 3.2 Regelgeschoss

4.5 - ZWHG
105 m2

2.5 - ZWHG
60 m2

3.5 - ZWHG
85 m2

4.5 - ZWHG
105 m2

2.5 - ZWHG
60 m2

3.5 - ZWHG
85 m2

4.5 - ZWHG
105 m2

4.5 - ZWHG
105 m2

3.5 - ZWHG
95 m2

2.5 - ZWHG
75 m2

2.5 - ZWHG
75 m2

2.5 - ZWHG
75 m2

3.5 - ZWHG
95 m2

2.5 - ZWHG
75 m2

0 10 20 50

4.5 - ZWHG
105 m2

3.5 - ZWHG
90 m2

2.5 - ZWHG
55 m2

2.5 - ZWHG
60 m2

3.5 - ZWHG
90 m2

3.5 - ZWHG
80 m2

Gewerbe / Gemeinschaft 4.5 - ZWHG

3.5 - ZWHG

2.5 - ZWHG 5.5 - ZWHG
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Grundriss exemplarisch
Variante 3.2 Attikageschoss

Gemeinschaft
80 m2

Gewerbe / Gemeinschaft 4.5 - ZWHG

3.5 - ZWHG

2.5 - ZWHG

0 10 20 50

2.5 - ZWHG
60 m2

3.5 - ZWHG
90 m2

5.5 - ZWHG
125 m2

5.5 - ZWHG

Gemeinschaft
80 m2

Gemeinschaft
80 m2

Gemeinschaft
80 m2
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Szenario 3
Modell 3.2



Machbarkeitsstudie Zentrum Weiermatt
Stadt Brugg
2022

61 | 64

Synthese Machbarkeitsstudie

Baufeld 1 Baufeld 2

Baufeld 3

1920 1929/1921

201

2

4

3

5 6

1

22.00 8.00 70.00

100.00

2
5
.0
0

1
0
.0
0

2
2
.0
0

1
3
.5
0

1
3
.5
01

0
.0
0

2
2
.0
0

1
3
.5
0

2
5
.0
0

5.00

4.50

10.00

9.50

Zurzacherstrasse

W
eierm

attw
eg

M
a
ia

ck
e
rstra

sse

Märkiweg

Weiermattring

Brackenweg

W
e
ie

rm
a
tt

w
e
g

W
e
ie

rm
a
tt

ri
n
g

Gestaltungsplanperimeter

Betrachtungsperimeter

Baufelder

Bestehendes Grundeigentum

Erdgeschoss Gewerbe- / Gemeinschafts- / Ateliernutzung

Parkierung Besucher

Quartierplatz

Aufheben des Einbahnregimes

Erschliessung MIV Gestaltungsplanperimeter

Durchwegung Fuss- und Veloverkehr

Grüngürtel

Verzahnung der Grünräume

Durchwegung Fussverkehr

Baufeld 1 (Parz. 1920)
Ausnützung: ca. 1.6 (Parz.-Gr. 1'1421 m2)
Geschossigkeit: 7 Vollgeschosse

Baufeld 2 (Parz. 1929/1921)
Ausnützung: ca. 1.6 (Parz.-Gr. 3'178 m2)
Geschossigkeit: 5 Vollgeschosse

Baufeld 3 (Teilparz. 201)
Ausnützung: ca. 1.6 (Teilparz.-Gr. 3'050 m2)
Geschossigkeit: 5 Vollgeschosse

Bushaltestelle hindernisfrei

Setzungsprinzip Variante 3.2

Perimeter

Bebauung

Verkehr

Freiräume

Aufwertung Unterführung

Elemente Betrachtungsperimeter

1

2

3

4

5

Kindergarten

Schrebergarten / Urbangardening / Grüngutplatz

Ersatz Quartierspielplatz

Ersatz Quartierparkplatz /Entsorgungsstelle

Quartierpark

6 Fussballfeld

Vorzone Zurzacherstrasse

0 10 20 50
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Die vorliegenden Erkenntnisse und Resultate aus der Machbarkeitsstudie Weier-
matt dienen als Grundlage zur Erarbeitung eines Programms für den darauffolgen-
den Studienauftrag.

Perimeter

Gestaltungsplanperimeter

Der Gestaltungsplanperimeter setzt sich aus den Parzellen 1919,1920, 1929, 1921 
und der Teilparzelle 201 zusammen. Mit dem Gestaltungsplan Weiermatt soll ein 
urban belebtes Quartierzentrum mit unterschiedlichen Nutzungen und Angeboten 
geschaffen werden, welche den Bewohnern wie Besuchern gleichermassen dienen.

Betrachtungsperimeter

Innerhalb des Betrachtungsperimeters (Teilparzelle 201: Zone für öffentliche Bau-
ten und Anlagen) soll ein öffentlicher, stark begrünter und vielfältig nutzbarer 
Freiraum entstehen. Die heute bestehenden Elemente z.B. Kindergarten, Pünten, 
Spiel- und Fussballplatz, Parkplätze und Entsorgung sind zu erhalten, aufzuwerten 
oder zu ersetzen.

Grundeigentum

Es sollen Aussagen respektive Vorschläge zur zweckmässigen Parzellierung im Zu-
sammenhang mit der neuen Bebauung getroffen werden. Die Option zur Neuan-
ordnung der öffentlichen Parzelle 1919 ist zu prüfen.

Bebauung

Ausnützungsziffer

Die Ausnützungsberechnungen in der Machbarkeitsstudie sind auf die einzelnen 
Eigentümer und deren Grundeigentum (1920, 1929/1921, Teilparzelle 201) errech-
net. Die angestrebte Ausnützung von Minimum 1.6 ist für jedes Grundeigentum 
separat zu erbringen.

Baufelder

Innerhalb der ausgewiesenen Baufelder dürfen die Hochbauten unter Berücksich-
tigung der geltenden Bestimmungen für das jeweilige Feld errichtet werden. Die 
Abstände der Baufelder sind jeweils senkrecht von der Perimetergrenze auf die 
Eckpunkte der Baufelder vermasst. Der Öffentlichkeit, Gemeinschaft oder der Inf-
rastruktur dienende Bauten dürfen unter Ausnahme ausserhalb der Baufelder ge-
plant werden.

Baufeld 1

Setzung
Das Baufeld 1 hat für das zukünftige urbane Quartierzentrum eine wichtige städte-
bauliche Funktion. Durch den bewusst in den Strassenraum gesetzte Gebäudekör-
per wird das Zentrum markiert.

Geschossigkeit
Durch die maximal zulässige Geschossigkeit von 7 Vollgeschossen wird die städte-
bauliche Grundidee des Markers und die bereits heute erkennbare Adressierung 
des Perimeters gestärkt. Ein Attikageschoss ist zulässig. Das Erdgeschoss hat eine 
Geschosshöhe von 4 Meter aufzuweisen.

Nutzung
Das Erdgeschoss ist zur Stärkung des Quartiers wie auch zur Belebung des Quar-
tierplatzes einer gewerblichen Nutzung vorbehalten.

Baufeld 2

Setzung
Der längs gerichtete und von der Zurzacherstrasse abgesetzte Gebäudekörper 
entlang der Strasse schützt den rückwärtigen Freiraum und das dahinterliegende 
Quartier vor Lärmimmissionen. Durch den Abstand zwischen dem Baufeld und der 
Zurzacherstrasse wird eine Vorzone geschaffen. Diese gibt der Bebauung eine Re-
silienz gegenüber zukünftigen Nutzungen. Rückseitig lässt das Baufeld Spielraum 
zur Ausgestaltung von Gebäude und Aussenraum zu.

Geschossigkeit 
Um den städtebaulichen und zentrumscharakteristischen Marker des Baufeldes 1 
zu stärken, wie auch aus Rücksicht zur bestehenden Nachbarschaft ist die Vollge-
schossanzahl auf 5 begrenzt. Ein Attikageschoss ist zulässig. Das Erdgeschoss hat 
eine Geschosshöhe von 4 Meter aufzuweisen, um Flexibilität für dessen Nutzung 
zu schaffen.

Nutzung
Seitig und rückwertig kann im Erdgeschoss eine Wohnnutzung realisiert werden. 
Zur Zurzacherstrasse hin müssen aus verkehrslärmtechnischen Gründen im Erdge-
schoss Gewerbe-, Gemeinschafts- oder Ateliernutzungen platziert werden.

Baufeld 3

Setzung
Im Baufeld 3 sind mehrere Hochbauten anzuordnen. Diese dürfen an die Zonen-
grenze gebaut werden. Die Blickbezüge aller Baufelder hin zum Quartiergrünraum 
(Teilparzelle 201: Zone für öffentliche Bauten und Anlagen) sind zu gewährleisten.

Geschossigkeit
Aus der Logik der Geschossigkeit der Baufelder 1 und 2 aber auch der Verträg-
lichkeit gegenüber der Grünfläche und der Quartierbebauung sind die zulässigen 
Vollgeschosse auf 5 begrenzt. Im Bereich des Quartierplatzes sind Attikageschosse 
zugelassen, wenn sich im Erdgeschoss keine oder nicht ausschliesslich eine Wohn-
nutzung befindet. Die Erdgeschosse ohne Wohnnutzung haben eine Geschosshöhe 
von 4 Meter aufzuweisen. 

Synthese Machbarkeitsstudie
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Nutzung
Im Bereich des Quartierplatzes ist im Erdgeschoss eine Gewerbe- oder Gemein-
schaftsnutzung anzudenken. Auf dem restlichen Baufeld ist eine Wohnnutzung bis 
ins Erdgeschoss wünschenswert und denkbar.

Verkehr

Motorisierter Individualverkehr

Der sich im Perimeter befindende Teil des Weiermattrings wird als Durchfahrtsstras-
se für den motorisierten Verkehr aufgehoben. Das Einbahnregime im restlichen 
Bereich des Weiermattrings ist zu diesem Zweck aufzuheben. Die MIV-Haupter-
schliessung des Gestaltungsplanperimeters, soll über den Weiermattweg erfolgen, 
um das umliegende Quartier nicht durch ein zusätzliches Verkehrsaufkommen zu 
belasten. Zudem sollen die publikumsorientierten Nutzungen vom Verkehrsauf-
kommen am Weiermattweg profitieren.

Durchwegung 

Die aufgeführten Durchwegungen für den Fussverkehr wie für den Fuss- und Ve-
loverkehr sind zu gewährleisten und in einer ihrem Nutzen entsprechenden Di-
mensionierung auszugestalten. Die Fuss- und Veloverkehr Durchwegung hat die 
feuerpolizeilichen Bestimmungen einzuhalten. 

Parkierung

Die im Syntheseplan vom Weiermattweg her erschlossenen oberirdischen Parkflä-
chen sind zu einem Grossteil dem Gewerbe vorbehalten. Die Parkplätze der Be-
wohner sind zwingend unterirdisch anzubringen. Die Besucherparkplätze für die 
Wohnnutzung sollen teils über den Grenzweg erschlossen und teils unterirdisch 
angeordnet werden. Zur Erschliessung der unterirdischen Parkierung ist eine ge-
meinsame Ein- und Ausfahrtsrampe anzustreben.

Bushaltestelle

Der Flächenbedarf für einen zukünftigen hindernisfreien Ausbau der Bushaltestelle 
ist zu gewährleisten.

Fussgängerunterführung

Es ist eine Aufwertung der Unterführung Maiackerstrasse bezüglich der Belichtung 
und des Nutzungskomfort zu planen. Sie soll gegenüber der heutigen Situation 
einen einladenden Charakter erhalten und so die Verbindung zwischen den Quar-
tierteilen Maiacker und Weiermatt stärken.

Freiräume

Quartierplatz

Der Quartierplatz ist als bespielbarer und städteklimatisch relevanter Aufenthalts-
ort zu planen, der sowohl für die Bewohner als auch die Besucher einen Mehrwert 
bietet. Die Gewerbenutzungen im Erdgeschoss (Bsp.: Gastronomie) dürfen Teile 
des Quartierplatzes belegen.

Grüngürtel / Vorzone Zurzacherstrasse

Der Grüngürtel entlang der Zurzacherstrasse schirmt die dahinterliegende Durch-
wegung und die Vorzone vor dem Baufeld 2 von der Strasse ab. Die Vorzone dient 
sowohl der Adressierung als auch der Wandlungsfähigkeit der Erdgeschossnutzung 
und darf von dieser bespielt werden.

Verzahnung Grünräume

Mittels der Durchlässigkeit in der Bebauungsstruktur auf dem Baufeld 3 soll eine 
Verzahnung der Grünräume und Freiräume auf dem Gestaltungsplanperimeter mit 
den Freiräumen und dem Quartierpark innerhalb des Betrachtungsperimeters statt-
finden.

Lärmschutz

Die von der Zurzacherstrasse ausgehende Problematik der Lärmemission ist mit der 
Bebauungsstruktur und Architektur zu lösen. Lärmschutzverbauungen (z.B. Lärm-
schutzwände) sind nicht zulässig. Eine längs zur Lärmquelle gerichtete Lärmschutz-
architektur wird als sinnvoll erachtet. Die Strasse muss aus lärmschutztechnischen 
Gründen nicht zwangsmässig über die ganze Länge mit einer geschlossenen Bau-
weise gefasst werden. Kleinere Durchwegungen sind zulässig und beeinflussen die 
Lärmschutzthematik der Gebäude wie auch der Freiräume nicht massgebend ne-
gativ. 

Das Wegrücken des Längsbaus von der Zurzacherstrasse ist in den ersten Metern 
sinnvoll, da die Lärmbelastung an der exponierten Fassade so um massgebende 
Dezibel reduziert werden kann. Von einer weiteren Distanzierung gegenüber der 
Zurzacherstrasse ist allerdings abzuraten, da so viel lärmexponierter Freiraum ent-
steht, die Verbesserung des Lärmschutzes an der Fassade jedoch nur noch minim 
verbessert wird und viel rückwärtiger qualitativer Freiraum verloren geht.

Eine Projektierung der Neubebauung hat in der interdisziplinären Zusammenarbeit 
mit einem Lärmschutz- und Akustikexperten zu erfolgen.

Synthese Machbarkeitsstudie
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Die Studie respektive die daraus resultierende Synthese zeigt auf unter welchen 
Rahmenbedingungen eine Planung des Quartierzentrum Weiermatt sinnvoll und 
möglich ist. Die resultierenden Erkenntnisse dienen als Grundlage für die weiteren 
Planungsschritte. 

In einem nächsten Schritt entscheiden die Ortsbürger über das weitere Vorgehen 
und den Umgang mit ihrem Grundeigentum. Zur Diskussion stehen die Abgabe 
eines Baurechts, der Verkauf des Grundeigentums, das selbstständige Realisieren 
eines Projekts oder das Ablehnen eines Bauvorhabens. Im Anschluss an diesen Ent-
scheid kann die weitere Zusammenarbeit mit den übrigen Grundeigentümern ge-
klärt werden.

Weiteres Vorgehen


